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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1)  Die Firma der Gesellschaft lautet: 

flatexDEGIRO AG 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist  

a) die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und die Wartung von Soft- und 

Hardware, Telematikprodukten (im Sinne drahtloser Datenübertragung und 

Auswertung) und bürotechnischen Anlagen jeder Art; 

b)  die Datenverarbeitung und das Anbieten eines Büro-, Buchhaltungs- und 

Dienstleistungsservice insbesondere für die betriebswirtschaftliche und organi-

satorische Abwicklung von Finanzgeschäften, insbesondere Wertpapierge-

schäften, und von Zahlungsverkehr jeglicher Art; 

c) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Unter-

nehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungsbranche, so-

wie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen 

insbesondere für die vorgenannten Gesellschaften und Dritte jeweils insbeson-

dere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungsbranche; 

d) sowie sämtliche mit den vorgenannten Aktivitäten fachverwandte Tätigkeiten. 

(2) Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem 

Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie 

darf zu diesem Zweck im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere 

Unternehmen aller Art gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesell-

schaft kann Unternehmen leiten und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder 

sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Gegenstand auch 

ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen. 
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§ 3 Bekanntmachungen 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit gesetz-

lich nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Soweit Bekanntmachungen freiwil-

liger Natur sind, können sie auch ausschließlich auf der Internetseite der Gesellschaft 

erfolgen. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären mit deren Zustimmung Informationen 

im Wege der elektronischen Kommunikation zu übermitteln. 

 

II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

 

§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 110.134.548,00 (in Worten: Euro ein-

hundertzehn Millionen einhundertvierunddreißigtausend fünfhundertachtundvierzig). 

(2) Es ist eingeteilt in 110.134.548 (in Worten: einhundertzehn Millionen einhundertvier-

unddreißigtausend fünfhundertachtundvierzig) nennwertlose Stückaktien. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 19. Oktober 2025 

das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 

EUR 43.600.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 

43.600.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-

einlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist je-

doch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in 

den folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen: 

• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Ak-

tien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-

gungen an Unternehmen; 

• soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien 

in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder 

Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zu-

stünde. 
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Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 

2021/I festzulegen. 

Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 

AktG von einem Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 

oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden 

sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 

Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung 

des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2021/I oder nach Ablauf der Er-

mächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmig-

ten Kapital 2021/I anzupassen. 

(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.292.000,00 durch Ausgabe 

von bis zu 1.292.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2014). Das Bedingte Kapital 2014 dient ausschließlich der Siche-

rung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

30. Oktober 2014, auch mit Anpassungen durch die Hauptversammlung vom 27. Juli 

2016 und auch in der Fassung nach ihrer Änderung gemäß den Bestimmungen des 

Hauptversammlungsbeschlusses zu Tagesordnungspunkt 4 der Hauptversammlung 

vom 4. Dezember 2017 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2014 in der Zeit bis 

einschließlich zum 30. September 2019 an Mitglieder des Vorstands und Arbeitneh-

mer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer 

von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen ausgegeben wurden oder werden, 

und zwar auch, soweit die den betreffenden Bezugsrechten zugrunde liegenden Opti-

onsbedingungen nach Ausgabe der Bezugsrechte im Rahmen des Hauptversamm-

lungsbeschlusses zu Tagesordnungspunkt 4 der Hauptversammlung vom 4. Dezember 

2017 neu gefasst wurden oder werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur inso-

weit durchgeführt, wie Bezugsrechte ausgegeben wurden oder werden und deren In-

haber von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die 

Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt oder Baraus-

gleich bzw. Barabfindung leistet. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-

schäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Be-

schluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst wor-

den ist, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest-

zusetzen. Soweit der Vorstand betroffen ist, ist der Aufsichtsrat entsprechend ermäch-

tigt. Der Aufsichtsrat ist des Weiteren ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-

chend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19. Oktober 

2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 

EUR 10.800.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 

10.800.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-

einlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/II). 
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Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist je-

doch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in 

den folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen: 

• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Ak-

tien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 

Betrag des Grundkapitals 10 % des sowohl zum Zeitpunkt dieser Beschlussfassung 

als auch zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals 

nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der be-

reits in den Handel einbezogenen Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum 

Zeitpunkt der Festlegung des endgültigen Ausgabebetrags durch den Vorstand 

nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter-

schreitet; bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag am Grund-

kapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit 

dem 29. Juni 2021 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder ent-

sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Im 

Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Ak-

tien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissi-

onsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimm-

ten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu 

zahlen ist; 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Ak-

tien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-

gungen an Unternehmen; 

• soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien 

in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder 

Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zu-

stünde. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 

2021/II festzulegen. 

Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 

AktG von einem Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 

oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden 

sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 

Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung 

des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2021/II oder nach Ablauf der Er-

mächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmig-

ten Kapital 2021/II anzupassen. 
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(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 5.501.627,00 durch Ausgabe 

von bis zu 5.501.627 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Be-

dingtes Kapital 2024). Das Bedingte Kapital 2024 dient ausschließlich der Sicherung 

von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 04. 

Juni 2024 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2024 in der Zeit bis einschließlich zum 

03. Juni 2029 an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie 

Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft ver-

bundenen Unternehmen ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie Bezugsrechte ausgegeben wurden oder werden und deren 

Inhaber von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die 

Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt oder Baraus-

gleich bzw. Barabfindung leistet. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des im Zeit-

punkt der Ausübung der Bezugsrechte laufenden Geschäftsjahres am Gewinn teil. Der 

Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen. Soweit der Vorstand betroffen ist, ist der ausschließlich 

Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist des Weiteren ermächtigt, 

die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapi-

tals 2024 anzupassen. 

 

§ 5 Aktien 

(1) Die Aktien lauten auf den Namen. Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintra-

gung in das Aktienregister die in § 67 Absatz 1 AktG zu ihrer Person vorgesehenen 

Angaben sowie die Stückzahl der von ihnen gehaltenen Aktien mitzuteilen. Die Akti-

onäre haben der Gesellschaft jede Änderung der in vorstehendem Satz genannten An-

gaben unverzüglich mitzuteilen. Eintragungen eines im eigenen Namen handelnden 

Aktionärs im Aktienregister für Aktien, die einem anderen gehören, sind nur zulässig 

und im Verhältnis zur Gesellschaft wirksam, wenn die Tatsache, dass die Aktien ei-

nem anderen gehören, sowie die Person und die Anschrift des Eigentümers der Gesell-

schaft vor der Eintragung durch den Einzutragenden oder den Eigentümer mitgeteilt 

werden. Entsprechendes gilt auch, wenn der Eingetragene nach der Eintragung sein 

Eigentum an den Aktien auf einen anderen überträgt.  

(2) Die Form der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine 

bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

(3) Die Gesellschaft kann Urkunden über mehrere Aktien (Sammelaktien) oder über alle 

von einem Aktionär gehaltenen Aktien (Mehrfachurkunden) ausstellen. 

(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von 

§ 60 AktG bestimmt werden. 

(5) Soweit gesetzlich zulässig und sofern nicht die Verbriefung nach ggf. anwendbaren 

Regeln erforderlich ist, ist ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien 

und Gewinnanteile ausgeschlossen. 
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III. VORSTAND 

 

§ 6 Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern. 

Auch bei einem Grundkapital der Gesellschaft von mehr als EUR 3.000.000,00 kann 

der Vorstand aus einem Mitglied bestehen. Die genaue Zahl der Mitglieder des Vor-

stands bestimmt der Aufsichtsrat. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für höchstens fünf Jahre be-

stellt. 

(3)  Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, kann der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden 

des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 

(4) Es können stellvertretene Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

(5) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der an der Be-

schlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands gefasst, soweit das Gesetz 

nicht zwingend Einstimmigkeit vorsieht. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

Vorsitzenden den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mehr als zwei Personen besteht. 

(6) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, wenn nicht der Aufsichtsrat 

eine solche erlassen hat. Der Geschäftsverteilungsplan des Vorstands bedarf der Zu-

stimmung des Aufsichtsrats. 

 

§ 7 Vertretung der Gesellschaft 

(1) Ist nur ein Vorstandmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere 

Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandmitglieder 

gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen 

vertreten. 

(2) Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsrecht erteilen. 

(3) Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandmitglieder von den Beschränkungen des 

§ 181 2. Alt. BGB befreien; davon ausgenommen ist die Vertretung der Gesellschaft 

gegenüber dem Vorstand (112 AktG). 

(4) Stellvertretende Vorstandmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsbefugnis dem 

ordentlichen Vorstand gleich. 
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IV. AUFSICHTSRAT 

 

§ 8 Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglie-

dern. 

(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählen-

den Aufsichtsratsmitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum 

beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder längstens für die Zeit bis zur Beendi-

gung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Ge-

schäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die 

Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl 

des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt 

nur für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(3) Gleichzeitig mit der Wahl der ordentlichen Aufsichtsratsmitglieder können für ein 

oder mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Sie 

werden nach der bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichts-

rats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor 

Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Sind Ersatzmitglieder ge-

wählt, so tritt das Ersatzmitglied für die Dauer der restlichen Amtszeit des ausschei-

denden ordentlichen Mitglieds an dessen Stelle. 

(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt ohne Einhaltung einer Frist niederle-

gen, wenn ein wichtiger Grund besteht. Sofern für die Amtsniederlegung kein wichti-

ger Grund besteht, ist eine Frist von einem Monat einzuhalten. Die Amtsniederlegung 

erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung 

des Vorsitzenden des Aufsichtsrats. 

(5) Ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied des Aufsichtsrates kann von sei-

nem Amt vor Ablauf der Zeit, für die es gewählt ist, durch einen mit einer Mehrheit 

von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen gefassten Beschluss der Hauptversamm-

lung abberufen werden. 

 

§ 9 Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichts-

ratsmitglieder der Aktionäre gewählt worden sind, in einer ohne besondere Einberu-

fung stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertre-

ter für die in § 8 Abs. 2 bestimmte Amtszeit. 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem 

Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen neuen Vorsitzenden bzw. Stell-

vertreter für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen zu wählen. 
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(3) Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden nimmt der Stellvertreter dessen Aufgaben 

im Aufsichtsrat wahr und hat alle Rechte und Pflichten, die dem Vorsitzenden des 

Aufsichtsrates nach dem Gesetz oder dieser Satzung zustehen. 

(4) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden im Namen des Aufsichtsrats durch den 

Vorsitzenden abgegeben. Der Vorsitzende ist berechtigt, für den Aufsichtsrat be-

stimmte Erklärungen entgegenzunehmen. Ständiger Vertreter des Aufsichtsrates ge-

genüber Dritten, insbesondere gegenüber Gerichten und Behörden sowie gegenüber 

dem Vorstand, ist der Vorsitzende. 

 

§ 10 Sitzungen/Einberufung 

(1) Der Aufsichtsrat soll in der Regel eine Sitzung im Kalendervierteljahr, er muss zwei 

Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Zur Durchführung der Sitzung des Aufsichts-

rats, die über die Billigung des Jahresabschlusses entscheidet, hat der Aufsichtsrat zu-

sammenzutreten (Präsenzsitzung). 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch seinen Vorsitzenden mündlich, fern-

mündlich, schriftlich oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel 

(z.B. per E-Mail) oder Kombinationen aus diesen einberufen. 

(3) Die Form der Einberufung, den Tagungsort und den Zeitpunkt der Sitzung bestimmt 

der Vorsitzende. 

(4) Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen und Be-

schluss-vorschläge zu übermitteln; dabei sind die einzelnen Punkte der Tagesordnung 

so eindeutig anzugeben, dass bei der Sitzung abwesende Aufsichtsratsmitglieder von 

ihrem Recht der schriftlichen Stimmabgabe gem. § 11 Abs. 3 Gebrauch machen kön-

nen. 

(5) Auf Einladung des Aufsichtsrates haben Vorstandsmitglieder an den Sitzungen des 

Aufsichtsrates beratend teilzunehmen. Die Einladung kann sich auf die Beratung von 

einzelnen Punkten der Tagesordnung beschränken. 

(6) Der Sitzungsleiter bestimmt, ob und welche Dritte zur Behandlung bestimmter Tages-

ordnungspunkte zugezogen werden. Der Abschlussprüfer soll an der jährlichen Bi-

lanzsitzung teilnehmen. 

 

§ 11 Beschlussfassungen 

(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats ord-

nungsgemäß geladen sind und mindestens drei Aufsichtsratsmitglieder an der Be-

schlussfassung teilnehmen; schriftliche Stimmabgabe gemäß Abs. 3 gilt als Teilnahme 

an der Beschlussfassung. Der Aufsichtsrat ist auch ohne form- und fristgerechte Ein-

berufung beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats unter einstim-
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migem Verzicht auf sämtliche Frist- und Formerfordernisse erscheinen und zu einer 

Vollversammlung zusammentreten. 

(2) Ein Aufsichtsratsmitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich 

der Stimme enthält. 

(3) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung des Auf-

sichtsrates teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichts-

ratsmitglied oder eine gemäß § 109 Abs. 3 AktG zur Sitzungsteilnahme berechtigte 

Person überreichen lassen. Dies gilt auch für die Abgabe der zweiten Stimme des Vor-

sitzenden des Aufsichtsrates. Als schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine mit Hilfe 

gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) übermittelte Stimmabgabe. 

(4) Den Vorsitz in der Sitzung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Der Sitzungsleiter 

bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt wer-

den sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen; er kann die Behandlung ein-

zelner Tagesordnungspunkte auf die nächste Sitzung vertagen. 

(5) Ein Beschluss über Gegenstände oder Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen 

und den Aufsichtsratsmitgliedern auch sonst nicht mindestens drei Tage vor der Sit-

zung mitgeteilt worden sind, kann nur dann gefasst werden, wenn kein Aufsichtsrats-

mitglied widerspricht. 

(6) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 

soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist. Stimmenthaltung gilt 

nicht als Stimmabgabe. Dies gilt auch für Wahlen. 

(7) Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so findet eine neue Aussprache und eine 

neue Abstimmung sofort statt, wenn nicht der Aufsichtsrat mit Mehrheit der abgege-

benen Stimmen eine Vertagung beschließt. Ergibt auch diese sofortige neue Abstim-

mung Stimmengleichheit, hat der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. 

(8) Über in Sitzungen des Aufsichtsrates gefasste Beschlüsse ist eine Niederschrift anzu-

fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung zu unterschreiben ist. Der Sit-

zungsleiter kann einen nicht dem Aufsichtsrat angehörenden und zur Verschwiegen-

heit zu verpflichtenden Protokoll-führer bestimmen, welcher die Niederschrift eben-

falls unterzeichnen soll. 

(9) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich in Präsenzsitzungen gefasst. 

Schriftliche, fernmündliche oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunikati-

onsmittel (z.B. Videokonferenz oder E-Mail) oder Kombinationen aus diesen durchge-

führte Sitzungen und darin erfolgende Beschlussfassungen oder die Teilnahme einzel-

ner Mitglieder des Aufsichtsrats an Sitzungen und darin erfolgende Beschlussfassun-

gen unter Nutzung gebräuchlicher Kommunikationsmittel oder Kombinationen aus 

diesen sind zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies für den Einzelfall 

unter Beachtung einer angemessenen Frist bestimmt. Eine Beschlussfassung des Auf-

sichtsrats nach diesem Absatz ist stets zulässig, wenn sämtliche Mitglieder unter ein-
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stimmigen Verzicht auf sämtliche Form- und Fristerfordernisse an der Sitzung teil-

nehmen. 

(10) Außerhalb von Sitzungen ist eine Beschlussfassung durch schriftliche, fernmündliche 

oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) oder 

Kombinationen aus diesen zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies für 

den Einzelfall unter Beachtung einer angemessenen Frist bestimmt. Eine Beschluss-

fassung durch schriftliche, fernmündliche oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher 

Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) oder Kombinationen aus diesen ist stets zu-

lässig, wenn die Beschlussfassung einstimmig mit allen vorhandenen Stimmen erfolgt. 

(11) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines Monats 

nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden. 

 

§ 12 Geschäftsordnung, Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestim-

mungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben. 

(2) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren Aufgabe und Be-

fugnisse festsetzen. Den Ausschüssen können auch Entscheidungsbefugnisse übertra-

gen werden. 

(3) Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-

ben der Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. Sie können zu ihren Sit-

zungen Sachverständige und Auskunftspersonen hinzuziehen. 

(4) § 10 Abs. 5 und 6 gelten für die Ausschüsse entsprechend. 

 

§ 13 Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm gesetzlich zwingend oder 

durch diese Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden; insbesondere über-

wacht und berät der Aufsichtsrat den Vorstand und ist in Entscheidungen von grundle-

gender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar eingebunden. Dem Aufsichtsrat 

steht auch das Recht zu, die Hauptversammlung einzuberufen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung des Vor-

standes zu überwachen und demgemäß alle Bücher und Schriften sowie die Vermö-

gensgegenstände der Gesellschaft einzusehen und zu prüfen. Der Aufsichtsrat hat zu 

beschließen, dass bestimmte Maßnahmen der Geschäftsführung seiner Zustimmung 

bedürfen. 

(3) Der Vorstand, hat dem Aufsichtsrat laufend zu berichten; der Aufsichtsrat kann die 

Häufigkeit, den Inhalt und die Art der Berichtsweise innerhalb des gesetzlich zulässi-
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gen Rahmens von Zeit zu Zeit festlegen. Die Berichterstattung hat sich insbesondere 

auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen 

Unternehmen sowie auf die geschäftlichen Vorgänge bei diesen Unternehmen zu er-

strecken. 

(4) Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmun-

gen dieser Satzung eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Der Aufsichtsrat 

kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss anordnen, dass 

bestimmte Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen. 

(5) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die 

Fassung betreffen. 

 

§ 14 Vergütung 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine jährliche feste Vergütung. Die jeweilige 

Höhe der festen Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder wird durch die Hauptver-

sammlung festgelegt. Die zuletzt beschlossene Vergütung bleibt solange gültig, bis die 

Hauptversammlung eine geänderte Vergütung beschließt. 

(2) Die Vergütung ist zahlbar nach Ablauf eines Geschäftsjahres am Tage nach der 

Hauptversammlung, in der über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Be-

schluss gefasst wurde. 

(3) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Auf-

sichtsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein 

Zwölftel der Vergütung. 

(4) Die Gesellschaft kann zu Gunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Vermögensscha-

den-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) mit einer marktüblichen Versiche-

rungssumme in angemessener Höhe abschließen bzw. die Aufsichtsratsmitglieder in 

eine solche Versicherung einbeziehen, welche die Haftung der Aufsichtsratsmitglieder 

aus ihrer Aufsichtsratstätigkeit abdeckt. Die Gesellschaft trägt die auf die Mitglieder 

des Aufsichtsrates insgesamt entfallenden Versicherungsprämien und Steuern für eine 

solche Versicherung. 

(5) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die auf ihre Vergütung entfal-

lende Umsatzsteuer und die notwendigen Auslagen. 
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V. HAUPTVERSAMMLUNG 

 

§ 15 Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen 

Wertpapierbörse, in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern oder in 

dessen/deren Umgebung in einem Umkreis von 50 km statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand in vertretungsberechtigter Anzahl 

oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlichen Frist einzuberufen. 

 

§ 16 Teilnahme- und Stimmrecht 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich recht-

zeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss in Textform in 

deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptver-

sammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind 

nicht mitzurechnen. In der Einberufung zur Hauptversammlung kann eine kürzere, in 

Tagen zu bemessende Frist für die Anmeldung vorgesehen werden. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen 

und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen 

zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu 

treffen. Macht der Vorstand von der Ermächtigung nach dieser Bestimmung Ge-

brauch, sind die näheren Einzelheiten in der Einberufung mitzuteilen. Jedoch sind Ak-

tionäre, die gemäß Satz 1 an der Hauptversammlung teilnehmen, in keinem Fall be-

rechtigt, gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch einzulegen 

und/oder diese anzufechten. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Versammlung ohne physische Prä-

senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abge-

halten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung 

virtueller Hauptversammlungen in einem Zeitraum von zwei Jahren nach Eintragung 

dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister der Gesellschaft. Die bei Abhal-

tung einer virtuellen Hauptversammlung einzuhaltenden Voraussetzungen und die nä-

heren Bestimmungen zur Ausgestaltung bzw. zu den Möglichkeiten der Ausgestaltung 

und deren maßgeblichen Voraussetzungen ergeben sich aus dem Gesetz. Eine etwaige 
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Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit der Ein-

berufung der Hauptversammlung bekannt zu machen. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne 

an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommu-

nikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, nähere Best-

immungen zur Briefwahl nach Satz 1 zu treffen. Eine etwaige Nutzung dieses Verfah-

rens und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit der Einberufung der Hauptver-

sammlung bekannt zu machen. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise erfolgende Bild- und/oder 

Tonübertragung der Hauptversammlung für die Aktionäre und/oder die Öffentlichkeit 

in einer von ihm näher bestimmten Weise zuzulassen. 

(6) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichts-

rats die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung 

in den Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund rechtlicher oder gesundheitlicher Ein-

schränkungen, ihres Aufenthalts im Ausland, ihres notwendigen Aufenthalts an einem 

anderen Ort im Inland oder aufgrund anderer Umstände, die eine Anreise als unange-

messen erscheinen lassen, die physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht 

oder nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre oder wenn die Hauptversammlung 

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-

vollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird. 

 

§ 17 Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Im 

Fall seiner Verhinderung führt den Vorsitz in der Hauptversammlung sein Stellvertre-

ter oder ein vom Aufsichtsrat mit Mehrheit hierzu gewähltes Mitglied des Aufsichts-

rats. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt das Abstimmungsverfahren. Er 

bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt wer-

den, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen; er kann dabei auch eine von 

der Einladung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen. 

(3) Der Vorsitzende kann das Frage-, Nachfrage- und Rederecht der Aktionäre angemes-

sen beschränken; er kann insbesondere zu Beginn der Hauptversammlung oder wäh-

rend ihres Verlaufes den zeitlichen Rahmen der Versammlung, der Aussprache zu den 

Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage-, Nachfrage- und Redebeitrags an-

gemessen festsetzen. Bei der Festlegung der für den einzelnen Frage-, Nachfrage- und 

Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit kann der Versammlungsleiter zwischen 

erster und wiederholter Wortmeldung und nach weiteren sachgerechten Kriterien un-

terscheiden. 
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§ 18 Beschlüsse der Hauptversammlung 

(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche 

Vorschriften oder Bestimmungen dieser Satzung entgegenstehen, mit einfacher Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit ei-

ne Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfas-

sung vertretenen stimmberechtigten Kapitals gefasst. 

(3) Im Falle der Stimmgleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als abge-

lehnt. 

(4) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht 

wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die die höchsten 

Stimmzahlen erhalten haben. Bei gleicher Stimmzahl im zweiten Wahlgang entschei-

det das Los. 

(5) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Wenn weder ein In-

termediär noch eine andere in § 135 Abs. 8 AktG genannte Institution oder Person be-

vollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung dieser Vollmacht, ihr Widerruf sowie der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b 

BGB). Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und die 

Übermittlung des Nachweises werden zusammen mit der Einberufung der Hauptver-

sammlung bekannt gemacht. 

(6) Sind alle Aktionäre erschienen oder vertreten, kann die Hauptversammlung - soweit 

gesetzlich zulässig - Beschlüsse ohne Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßi-

gen Bestimmungen über die Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung 

fassen, soweit kein Aktionär der Beschlussfassung widerspricht. 

 

VI. JAHRESABSCHLUSS 

 

§ 19 Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

(1) Der Vorstand hat in der gesetzlich dafür vorgesehenen Frist den Jahresabschluss und 

soweit erforderlich den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und 

unverzüglich dem Abschlussprüfer vorzulegen. 

(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, soweit erforderlich den Lagebericht und den 

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns unverzüglich dem Aufsichtsrat vor-

zulegen. Der Abschlussprüfer hat seinen Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vorzule-

gen, nachdem er dem Vorstand Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat. 

(3) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, gegebenenfalls den Lagebericht, den Vor-

schlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes des Vorstands sowie den Prüfungsbe-
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richt des Abschlussprüfers zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich 

an die Hauptversammlung zu berichten. 

(4) Der Jahresabschluss ist festgestellt, sobald ihn der Aufsichtsrat gebilligt hat, es sei 

denn, Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses 

der Hauptversammlung zu überlassen. 

(5) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung hat der 

Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb 

der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. Die Hauptver-

sammlung beschließt insbesondere über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die 

Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats sowie die Bestellung des Abschluss-

prüfers. 

(6) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie den Jahres-

überschuss ganz oder teilweise in andere Gewinnrücklagen einstellen. Die Einstellung 

eines größeren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist jedoch nicht zulässig, 

wenn die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals übersteigen oder 

soweit sie nach der Einstellung die Hälfte übersteigen würde. Vom Jahresüberschuss 

sind dabei jeweils die Beträge, die in gesetzliche Rücklagen einzustellen sind, und ein 

Verlustvortrag vorab abzuziehen. 

 

 

VII. ÜBERMITTLUNG VON INFORMATIONEN  

UND GRÜNDUNGSAUFWAND 

 

§ 20 Übermittlung von Informationen, Gründungsaufwand 

(1) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären mit deren Zustimmung Informationen 

im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. 

(2) Die Gesellschaft trägt den mit ihrer Gründung verbundenen Aufwand bis zu einem 

Gesamtbetrag von EUR 5.000,00. 


